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Arbeitsrecht

1 Die neue Familienpflegezeit

1.1 Einführung

Am 1. Januar ist das Gesetz zur Vereinbarkeit von Pflege und Beruf (Familienpfle-
gezeitgesetz (FPfZG)) in Kraft getreten. Ziel ist die bessere Vereinbarkeit von Pflege
und Beruf. Neben der 6-monatigen Pflegezeit nach dem PflegeZG sollen pflegende
Angehörigen nun die Möglichkeit haben, in einem Zeitraum von bis zu 2 Jahren
zur häuslichen Pflege von nahen Angehörigen mit reduzierter Stundenzahl im Be-
ruf weiterzuarbeiten. Dabei wird durch eine staatlich geförderte Aufstockung des
Arbeitsentgelts ihre finanzielle Lebensgrundlage gesichert. Den Aufstockungsbetrag
muss letztlich jedoch der Beschäftigte erarbeiten.

1.2 Die Regelungen zur Familienpflegezeit

1.2.1 Kein Rechtsanspruch auf Familienpflegezeit

Nach dem FPfZG haben die Beschäftigten keinen unmittelbaren Rechtsanspruch
auf die Vereinbarung einer Familienpflegezeit. Die Familienpflegezeit bedarf einer
Vereinbarung zwischen dem Unternehmen und dem Beschäftigten. Die Familien-
pflegezeit soll sich insoweit am Modell der Altersteilzeit orientieren.

Der Gesetzentwurf enthält keine Fristen, beispielsweise für die Entscheidung des
Arbeitgebers über einen Antrag des Beschäftigten auf Familienpflegezeit.

„Beschäftigte“ sind Arbeitnehmer, die zur Berufsausbildung Beschäftigten und
arbeitnehmerähnliche Personen. Wer „naher Angehöriger“ ist und wann eine
„Pflegebedürftigkeit“ vorliegt, ist entsprechend dem Pflegezeitgesetz (PflegeZG)
unverändert geblieben (§ 2 Abs. 2 FPfZG mit Verweis auf § 7 PflegeZG).
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Hinweis: Eingeschränkte Entscheidungsfreiheit des Arbeitgebers zum „ob“
einer Vereinbarung

Das Gesetz enthält keine Vorgaben, wann der Arbeitgeber einer solchen Verein-
barung zustimmen muss bzw. wann er den Abschluss einer entsprechenden
Vereinbarung ablehnen kann. Auch wenn der Grundsatz der Vertragsfreiheit –
und damit auch der Vertragsabschlussfreiheit – gilt, ist der Arbeitgeber nicht
gänzlich frei in seiner Entscheidung. Entsprechend der Rechtsprechung des
BAG in vergleichbaren Fällen wird der Arbeitgeber nach „billigem Ermessen“
über den Antrag auf Abschluss einer Familienpflegezeitvereinbarung entschei-
den müssen. Bei dieser Entscheidung sind die betrieblichen Interessen – das
beinhaltet auch das Interesse an der Vermeidung des mit der Familienpflegezeit
verbundenen Verwaltungsaufwands – mit dem Interesse des Beschäftigten,
einen nahen Angehörigen über einen Zeitraum von bis zu 2 Jahren in häus-
licher Pflege zu betreuen, abzuwägen.

1.2.2 Reduzierung der Arbeitszeit mit teilweisem Entgeltausgleich

Beschäftigte können ihre wöchentliche Arbeitszeit längstens für die Dauer von
2 Jahren reduzieren, um einen nahen Angehörigen in häuslicher Umgebung zu
pflegen (§ 2 Abs. 1 FPfZG). Die Arbeitszeit kann dabei bis zu einem Mindestum-
fang von 15 Stunden wöchentlich verringert werden. Diese Untergrenze wurde be-
wusst im Hinblick auf das Problem der Altersarmut gesetzt, denn gerade bei Frauen
ist Altersarmut oft Folge einer Pflegeauszeit.

Das für die reduzierte Arbeitszeit zu zahlende Arbeitsentgelt ist während der Dauer
der Familienpflegezeit um die Hälfte der Differenz zwischen dem bisherigen und
dem wegen der Teilzeitarbeit verringerten Entgelt aufzustocken.

Beispiel: Berechnung Aufstockungsbetrag

Eine bisher vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmerin reduziert ihre Arbeitszeit über
einen Zeitraum von 2 Jahren auf 50 Prozent der bisherigen Arbeitszeit. Wäh-
rend der Familienpflegezeit erhält sie 75 Prozent des bisherigen Entgelts.

9

Die neue Familienpflegezeit
AR



...



Daten, Checklisten und
Übersichten zur Personalarbeit

Anzeigepflichtige Entlassungen

Die Tabelle gibt einen Überblick darüber, wann Arbeitgeber die Entlassungen mehrerer
Arbeitnehmer bei der Bundesagentur für Arbeit melden müssen und wer über die Ent-
lassungssperre nach § 18 KSchG entscheidet.

Anzeigepflicht

Anzahl der Arbeitnehmer Anzeigepflichtiger Tatbestand (§ 17 KSchG)

21–59 Entlassung von mehr als 5 Arbeitnehmern innerhalb von
30 Kalendertagen

60–499 Entlassung von 10 % oder mehr als 25 Arbeitnehmern
innerhalb von 30 Kalendertagen

ab 500 Entlassungen von mindestens 30 Arbeitnehmern innerhalb
von 30 Kalendertagen

Entscheidungen der Arbeitsagentur

weniger als 50 Entlassungen Über die Entlassungssperre nach § 18 KSchG kann die
Geschäftsführung der Agentur für Arbeit allein entscheiden
(§ 20 Abs. 1 KSchG).

ab 50 Entlassungen Über die Entlassungssperre nach § 18 KSchG entscheidet ein
Ausschuss. Dieser Ausschuss setzt sich aus dem/der
Geschäftsführer/in oder dem/der Vorsitzenden der
Geschäftsführung der Agentur für Arbeit oder einem von
ihm oder ihr beauftragten Angehörigen der Agentur für
Arbeit als Vorsitzenden und je 2 Vertretern der Arbeitneh-
mer, der Arbeitgeber und der öffentlichen Körperschaften
zusammen, die von dem Verwaltungsausschuss der Agentur
für Arbeit benannt werden.

mehr als 500 Entlassungen Für Betriebe, die zum Geschäftsbereich des Bundesministers
für Verkehr oder des Bundesministers für Post und
Telekommunikation gehören, trifft ein nach § 20 Abs. 1
KSchG bei der Bundesagentur für Arbeit zu bildender
Ausschuss die Entscheidungen (§ 21 KSchG).
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Arbeitnehmeranzahl: Arbeitsrechtliche Konsequenzen

Einige rechtliche Konsequenzen ergeben sich erst ab einer bestimmten Arbeitnehmeran-
zahl im Betrieb bzw. Unternehmen. Arbeitgeber sollten die wichtigsten, im Folgenden
dargestellten Schwellen kennen. Bei Unter- bzw. Überschreiten dieser Grenzwerte durch
entsprechenden Personalabbau oder -aufbau können sich erhebliche wirtschaftliche Fol-
gen ergeben.

Arbeitnehmeranzahl (AN) Rechtliche Konsequenzen

mindestens 5 ständig wahlberech-
tigte AN

Betriebsrat kann gebildet werden (§ 1 BetrVG)

ab 5 AN und bestehendem BR Mitbestimmung des Betriebsrats in sozialen Angele-
genheiten (§ 87 BetrVG) und bei Kündigungen
(§ 102 BetrVG)

mehr als 5 AN Wehrdienst kein wichtiger Kündigungsgrund
(§ 2 Abs. 3 ArbPlSchG)

mehr als 5 Alt-AN1 bis zu 10 AN Kündigungsschutzgesetz gilt für Alt-Arbeitnehmer,
deren Arbeitsverhältnis vor 2004 begonnen hat
(§ 23 Abs. 1 Satz 2 KSchG)

mehr als 10 AN2 Kündigungsschutzgesetz gilt für alle AN, die länger als
6 Monate im Betrieb arbeiten
(§ 23 Abs. 1 Satz 3 KSchG)

5–20 wahlberechtigte AN 1 Betriebsratsmitglied (§ 9 BetrVG)

5–50 wahlberechtigte AN Vereinfachtes Wahlverfahren bei Betriebsratswahl
(§ 14a BetrVG)

mindestens 10 AN Betrieblicher Lohnsteuer-Jahresausgleich (§ 42b EStG)

mehr als 10 AN Einrichtung von Pausenräumen (§ 29 ArbstättV)

mehr als 15 AN Allgemeiner Anspruch auf Teilzeitarbeit
(§ 8 Abs. 7 TzBfG)

mehr als 15 AN Anspruch auf Teilzeitarbeit während der Elternzeit
(§ 15 Abs. 7 BEEG)
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1 Für sog. Altarbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis schon vor dem 1.1.2004 begonnen hat, gilt gemäß

§ 23 Abs. 1 Satz 2 KSchG der Schwellenwert 5,25 für das sachliche Eingreifen des KSchG. Alt-Arbeit-
nehmer genießen auch in Betrieben mit nur 10 oder weniger AN solange Kündigungsschutz, wie ihre
Anzahl nicht auf 5 oder weniger fällt. Teilzeitkräfte sind nach Maßgabe von § 23 Abs. 1 Satz 4 KSchG
jeweils anteilig mitzuzählen.

2 Gemeint sind hier alle AN des Betriebs (Alt-Arbeitnehmer und ab 1.1.2004 eingestellte AN).
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